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RS OGH 1953/2/18 1Ob140/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1953

Norm

ABGB §833 E

Rechtssatz

Meinungsverschiedenheiten der Miteigentümer über die Frage, ob ein Anbot auf Ablösung der zur Liegenschaft

gehörigen Servitut des Nicht-Höher-Bauens ( auf dem Nachbargrundstück ) anzunehmen ist, sind im

Außerstreitverfahren zu regeln.

Entscheidungstexte

1 Ob 140/53
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